
LVH-Informationsveranstaltung:

ENERGETISCHES SANIEREN

- Steuerrechtlicher Teil -



EINLEITUNG:

- Allgemeine Voraussetzungen

- Subjektive und objektive Voraussetzungen

- Begünstigte Energieeinsparmaßnahmen

- Notwendige Dokumentation

- Vereinbarkeit mit anderen Förderungen

- Beispiele
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ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

- Es sind nur bereits bestehende Immobilien förderbar (einzige 
Ausnahme: Abriss und Wiederaufbau - Neubau ist ausgeschlossen)

- Gebäude jeglicher Art sind förderbar: so z.B. landwirtschaftliche und 
betrieblich genutzte Gebäude

- Zeitliche Begrenzung bis 31. Dezember 2010
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SUBJEKTIVE UND OBJEKTIVE VORAUSSETZUNGEN

- Natürliche Personen, Freiberufler und Unternehmen
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SUBJEKTIVE UND OBJEKTIVE VORAUSSETZUNGEN (2)
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DIE BEGÜNSTIGTEN ENERGIEEINSPARMAßNAHMEN

- Energietechnische Wiedergewinnung oder Wärmedämmung des 
gesamten Gebäudes (Absatz 344); 

- Isolierung bzw. Wärmedämmung von Außenmauern und Fenstern 
(Absatz 345);

- Einbau von Sonnenkollektoren zur Warmwasseraufbereitung 

(Absatz 346);

- Austausch der Heizanlage (Absatz 347).
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NOTWENDIGE DOKUMENTATION
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VEREINBARKEIT MIT SONSTIGEN FÖRDERUNGEN

- MWST.:
Für die energetischen Sanierungsarbeiten gelten die gewöhnlichen 
MwSt.-Regelungen im Bauwesen (10% bei ordentlichen, 
außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten und Sanierungen).

- UNTERNEHMEN:

Investitionen sind als Betriebsausgaben abschreibbar;

Steuerabsetzbetrag IRPEF oder IRES von 55%;
Abziehbarkeit der MwSt..  

- VEREINBARKEIT MIT 36% STEUERABSETZBARKEIT:
Entweder oder Regelung -> keine Vereinbarkeit  
-> auf dieselbe Investition kann ich nicht für die 55% und für die 36% 
ansuchen!
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VEREINBARKEIT MIT SONSTIGEN FÖRDERUNGEN (2)

- VEREINBARKEIT MIT LANDESBEITRAG
Der Steuerabsetzbetrag von 55% ist mit dem Landesbeitrag in Höhe 
von 30% der Investitionen für die energetische Sanierung und die 
Gewinnung alternativer Energien vereinbar.
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BESONDERHEITEN

- Innerhalb von 90 Tagen ab Abschluss der Arbeiten muss vom Techniker das 
Ansuchen telematisch an die ENEA versendet werden;

- Bis 2007 war der Absetzbetrag von 55 % zwingend auf 3 Jahre aufzuteilen . Ab 
2008  hat man die Möglichkeit einer zeitlich längeren Aufteilung bis zu 10 
Jahren (die entsprechende Wahl muss im ersten Jahr getroffen werden);

- In den Rechnungen muss die Arbeitsleistung getrennt ausgewiesen werden;

- Die natürlichen Personen müssen die Zahlungen der Rechnungen durch die 
Bank vornehmen (mit Bezug auf das Gesetz und die Steuernummern);

- Beim Verkauf der Immobilie geht die Steuerbegünstigung auf den neuen 
Eigentümer über;

- Sollte der Begünstigte versterben, so wird diese auf die / den Erben übertragen;
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BESONDERHEITEN (2)

- Wenn der Mieter die Wohnung wechselt, nimmt er den restlichen 
Steuerabsetzbetrag mit;

- Für Bodenheizungen ist der Steuerabsetzbetrag nur beschränkt für die 
Gesamtsanierung nach Absatz 344 anwendbar; 

- Die Rechnungen für die Arbeiten können ohne weiters bis Ende 2010 auch in 
Raten gezahlt werden;

- Der Steuerabsetzbetrag gilt auch dann, wenn die Arbeiten 2007 begonnen 
wurden und 2008 beendet werden. Die 2007 gezahlten Ausgaben sind in der 
Steuererklärung für 2007 in Abzug zu bringen. Der Steuerpflichtige ist 
verpflichtet, für die noch nicht abgeschlossenen Arbeiten jährlich eine 
Eigenerklärung abzufassen, die der Steuererklärung beigelegt werden muss;

- Bauunternehmen, welches ein Gebäude kauft, darauf hin 
Energiesparmaßnahmen durchführt und anschließend die Einheiten verkauft, 
können den Steuerabsetzbetrag von 55% nicht in Anspruch nehmen (denn die 
Immobile ist eine Handelsware);
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BEISPIEL: Banküberweisung
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BEISPIEL: Steuererklärung Mod. 730
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BEISPIEL: Steuererklärung Mod. Unico



Für etwaige Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfü gung:

LVH-Bezirksbüro - Brixen - Konrad-Lechner-Weg 7

Tel. 0472/802500 / Fax 0472/802502 
Büroleiter: Herr Morandell Josef

LVH-Bezirksbüro Sterzing -Hochstraße 1 

Tel. 0472 767739 / Fax 0472 767759 
Büroleiter: Herr Morandell Josef

LVH-Bezirksbüro Neumarkt - Rathausring 27

Tel. 0471 812521 / Fax 0471 812244 

Büroleiter: Herr Forer Rag. Karl

LVH-Bezirksbüro Bozen - Mitterweg 7

Tel. 0471 323460 / Fax 71 323470 

Büroleiter: Herr Forer Rag. Karl

LVH-Bezirksbüro Bruneck - Brunecker Strasse 14/A

Tel. 0474 474823 / Fax 0474 474155

Büroleiter: Herr Conrater Dr. Arthur

LVH-Bezirksbüro Pedraces - RAIKA, Zentrum 18 
Tel. 0471 839548 / Fax 0471 839564 
Büroleiter: Herr Conrater Dr. Arthur

LVH-Bezirksbüro St. Ulrich - Snetonstraße 9
Tel. 0471 797552 / Fax 0471 797857 
Büroleiter: Herr Morandell Josef

LVH-Bezirksbüro Meran - Kuperionstraße 30
Tel. 0473 236162 / Fax 0473 210334 
Büroleiter: Herr Mur Thomas

LVH-Bezirksbüro Schlanders - Kapuzinerstraße 28
Tel. 0473 730657 / Fax 0473 621630 
Büroleiter: Herr Hofer Peter
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